
Gebührensatzung
zur Wasserbenutzungssatzung (GS-WBS) des Zweckverbandes

Wasserversorgung und Abwasserbehandlung „Schilfwasser – Leina“

Auf Grund des § 19 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (ThürKO, GVBl.  
1991 Nr. 23 S. 501) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003, zuletzt  
geändert durch Art. 8 des Thüringer Gesetzes zur Regelung der Versorgung der Beamten  
und Richter sowie zur Änderung weiterer dienstlicher Vorschriften vom 22.06.2011 (GVBl.  
2011Nr. 6, S. 134), der §§ 2, 12 und 14 des Thüringer Kommunalabgabengesetz (ThürKAG,  
GVBl. 2000 S. 301) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. September 2000, zuletzt  
geändert durch das 7. Gesetz zur Änderung des ThürKAG vom 29.03.2011(GVBl. 2011 Nr. 3 
S. 61 ) und der §§ 17 und 20 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit  
(ThürKGG; GVBI. 1992 S. 232), in der Fassung der Neubekanntmachung vom 10. Oktober  
2001 (GVBI. 2001 Nr. 8 S. 290), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Änderung  
des Thüringer Finanzausgleichgesetzes und anderer Gesetze vom 04.05.2010 (GVBl. 2010 
Nr. 5, S. 113) hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung und  
Abwasserbehandlung „Schilfwasser-Leina“ am 30.11.2011 die Gebührensatzung zur Was-
serbenutzungssatzung  (GS-WBS)  des  Zweckverbandes  geändert  und  wie  folgt  neu  be-
schlossen:
 

§ 1 
Abgabenerhebung

Der Zweckverband erhebt nach Maßgabe dieser Satzung:

1. Benutzungsgebühren für die Benutzung der öffentlichen Wasserversorgungseinrich-
tung (Grundgebühren  und Verbrauchsgebühren)

2. Kosten für Grundstücksanschlüsse, soweit sie nicht Teil der öffentlichen Wasser-
versorgungseinrichtung sind 

§ 2 
Gebührenerhebung

Der Zweckverband erhebt für die Benutzung der Wasserversorgungseinrichtung Grund- und 
Verbrauchsgebühren.

§ 3 
Grundgebühr

(1) Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfluss (Qn) der verwendeten Wasserzäh-
ler berechnet. Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere 
Wasseranschlüsse, so wird die Grundgebühr nach der Summe des Nenndurchflus-
ses  der  einzelnen  Wasserzähler  berechnet.  Soweit  Wasserzähler  nicht  eingebaut 
sind, wird der Nenndurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche Wasserent-
nahme messen zu können.

(2) Die Grundgebühr für einen Wasserzähler Qn 1,5 (nur für Einzelgärten) beträgt monat-
lich 7,50 € (netto) zzgl. der ermäßigten Umsatzsteuer (7%) i.H. von 0,52 €, als insge-
samt monatlich 8,02 € (brutto). Die Grundgebühr wird für den Zeitraum von 5 Mona-
ten eines jeden Jahres berechnet.

(3) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss 
           inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer

1
1.Ausfertigung 06.12.2011



Zählergröße Netto ermäßigte        Brutto
Umsatzsteuer 7 %

        (m³/h)          in €/Monat in €/Monat             in €/Monat

   Qn 2,5   12,50     0,88       13,38
   Qn  6   30,00     2,10       32,10
   Qn 10   50,00     3,50       53,50
   Qn 15   75,00     5,25       80,25
   Qn 40 200,00   14,00     214,00
   Qn 60 300,00   21,00     321,00

(4) Die Grundgebühr für einen Standrohrzähler beträgt 2,08 €/d netto zzgl. der ermäßig-
ten Umsatzsteuer (7%) i.H. von 0,15 €/d, also insgesamt 2,23 €/d (brutto).

§ 4 
Verbrauchsgebühr

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der Wasserversorgungseinrich-
tung entnommenen Wassers berechnet.

(2) Der Wasserverbrauch wird durch Wasserzähler festgehalten. Er ist durch den Zweck-
verband zu schätzen, wenn
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist oder
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird oder
3. sich konkrete Anhaltspunkte  dafür ergeben,  dass der Wasserzähler  den wirkli-

chen Wasserverbrauch nicht angibt.

      (3) Die Gebühr beträgt 1,56 € (netto) pro entnommenen Kubikmeter Wasser zzgl. der er-
mäßigten Umsatzsteuer (7%) i.H. von 0,11 €/m³, also insgesamt 1,67 €/m³.      

(4) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, 
so beträgt die Gebühr inklusive der ermäßigten Umsatzsteuer 1,67 €/m³ entnomme-
nen Wassers.

§ 5 
Entstehen der Gebührenschuld

      (1) Die Verbrauchsgebührenschuld entsteht mit dem Verbrauch.

      (2) Die Grundgebührenschuld entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der 
betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. Der Zweckverband teilt dem Ge-
bührenschuldner diesen Tag schriftlich mit. Im Übrigen entsteht die Grundgebühren-
schuld mit dem Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahres-
grundgebührenschuld.

§ 6 
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner  ist,  wer  im Zeitpunkt  des  Entstehens der  Gebührenschuld  Ei-
gen-tümer des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich be-
rechtigt ist. Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück be-
findlichen Betriebes. Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.
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(2) Soweit Abgabenpflichtiger der Eigentümer oder Erbbauberechtigte eines Grundstücks 
ist und dieser nicht im Grundbuch eingetragen ist oder sonst die Eigentums- oder Be-
rechtigungslage ungeklärt ist, so ist derjenige abgabenpflichtig, der im Zeitpunkt des 
Entstehens der Abgabenpflicht der Besitzer des betroffenen Grundstücks ist. Bei ei-
ner Mehrheit von Besitzern ist jeder entsprechend der Höhe seines Anteils am Mitbe-
sitz zur Abgabe verpflichtet.

§ 7 
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung

(1)  Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. Die Grund- und Verbrauchsgebühr wird 
einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. In begründeten Fäl-
len kann der Zweckverband eine monatliche Abrechnung festlegen. 

(2)  Auf die Gebührenschuld sind zum 15.04., 15.06., 15.08., 15.10. und 15.12. jeden 
Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Sechstels der Jahresabrechnung des Vor-
jahres zu leisten. Fehlt  eine solche Vorjahresberechnung,  so setzt der Zweckver-
band die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung des Jahresgesamtverbrau-
ches fest.

§ 8 
Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse

(1) Die Aufwendungen für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Ver-
änderung und Beseitigung sowie für die Unterhaltung des Teils des Grundstücksan-
schlusses im Sinne des § 3 WBS, der sich nicht im öffentlichen Straßengrund befin-
det, sind dem Zweckverband in der jeweils tatsächlich entstandenen Höhe zu erstat-
ten.

(2)  Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. Schuld-
ner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des 
Grundstücks oder Erbbauberechtigte ist.

(3) Der Erstattungsanspruch wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids fällig.

§ 9 
Pflichten der Gebührenschuldner

Die Gebührenschuldner sind verpflichtet, dem Zweckverband für die Höhe der Schuld maß-
geblich Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Veränderun-
gen Auskunft zu erteilen.

§ 10 
Inkrafttreten

Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2011 in Kraft. Der § 7 Abs. 2 tritt ab dem 01.01.2012 
in Kraft.

Friedrichroda, den 06.12.2011

- Siegel -

Klöppel
Verbandsvorsitzender
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